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RS OGH 1964/1/29 7Ob330/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1964

Norm

ABGB §1393 Cb

MG §19 Abs2 Z10

Rechtssatz

Die Veräußerung eines in einem Geschäftslokal betriebenen Unternehmens bildet nicht den Kündigungsgrund nach §

19 Abs 2 Z 10 MG. Dem Vermieter steht nach dem Tode des Mieters die hereditas iacens als Vertragspartner

gegenüber, an deren Stelle nach einer allfälligen Einantwortung der Erbe tritt.
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